
   

 

LEITARTIKEL 

RPG-2-Revision: Eine endlose Leidensgeschichte mit Happy 

End? 

von lic. iur. Carlo Decurtins

Nach einem sich schier end-

los anfühlenden Revisionsmara-

thon haben National- und Stän-

derat mit Schlussabstimmung 

vom 29. September 2023 die 

zweite Etappe der Revision des 

Raumplanungsgesetzes (ge-

meinhin als RPG 2 bezeichnet) 

beschlossen. Während sich die 

im 2013 in einer Referendums-

abstimmung angenommene 

erste Etappe der RPG-Revision 

(RPG 1) vornehmlich mit der 

Siedlungsentwicklung nach in-

nen, der Grösse der Bauzonen, 

der Baulandmobilisierung und 

der Mehrwertabgabe befasste, 

steht bei RPG 2 das Bauen aus-

serhalb der Bauzonen im Vor-

dergrund.  

Einfluss der Landschaftsinitiative 

Im September 2020 wurde 

die eidgenössische Land-

schaftsinitiative «Gegen die 

Verbauung unserer Land-

schaft» eingereicht. Mit der Initi-

ative sollte u. a. dafür gesorgt 

werden, dass die Anzahl der 

bestehenden Gebäude aus-

serhalb der Bauzone stabil 

bleibt.  

Vor dem Hintergrund dieser 

Initiative wurde mit der RPG-2-

Revision ein zusätzliches Ziel ver-

folg: Das RPG 2 sollte neu auch 

als indirekter Gegenvorschlag 

zur Landschaftsinitiative ausge-

arbeitet werden. Dies scheint 

mit der Übernahme des Stabili-

sierungsziels der Initiative gelun-

gen zu sein, hat doch das Initia-

tivkomitee mit Erklärung vom 

31. Oktober 2023 die Initiative 

bedingt – d. h. unter der Bedin-

gung, dass gegen das RPG 2 

kein Referendum ergriffen oder 

ein solches vom Volk abgelehnt 

wird –, zurückgezogen.  

Planungs- und Kompensations-

ansatz als Kernstück 

Das heutige strenge und 

starre Ausnahmeregime von 

Art. 24 ff. RPG bleibt im Grossen 
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und Ganzen unangetastet. 

Neu eingeführt wird jedoch ein 

Planungs- und Kompensations-

ansatz, welcher den Kantonen 

und Gemeinden die Möglich-

keit bietet, im Richtplan Ge-

biete festzulegen und in der 

Ortsplanung in diesen Gebie-

ten spezielle Zonen auszuschei-

den, für welche Regelungen er-

lassen werden können, mit de-

nen die geltende hohe Bewilli-

gungshürde der Art. 24 ff. RPG 

unterschritten werden kann.  

Die Einführung dieses «Pla-

nungsansatzes» ist jedoch 

höchst anspruchsvoll und ent-

sprechend zeit- und ressour-

cenintensiv. Es dürfte deshalb 

noch Jahre dauern, bis sich die 

Erwartungen erfüllen. Voraus-

setzung ist, dass der Kanton in 

seinem Richtplan gestützt auf 

eine «räumliche Gesamtkon-

zeption» bestimmte Gebiete 

bezeichnet und die Gemein-

den in der Ortsplanung entspre-

chende Nutzungszonen mit da-

zugehörigen Regelungen erlas-

sen. Zu den erforderlichen Re-

gelungen gehören u. a. Kom-

pensations-  und Aufwertungs-

massnahmen. Genehmigungs-

fähig sind solche Planungen 

letztendlich nur, wenn sie zu ei-

ner «Verbesserung der Gesamt-

situation im betreffenden Ge-

biet führen» (Art. 8c und 18bis).  

Was unter dieser Kompensa-

tion und Aufwertung genau zu 

verstehen ist, kann dem RPG 

nicht entnommen werden. Auf-

grund der Materialien könnte 

die Kompensation etwa im Ab-

bruch bestehender Bauten, die 

nicht mehr benötigt werden, 

bestehen.  

Angesichts der hohen mate-

riellen und verfahrensmässigen 

Hürden ist schon jetzt absehbar, 

dass die Umsetzung dieses «Pla-

nungsansatzes» ein frommer 

Wunsch bleiben wird. Ent-

täuscht dürften vor allem jene 

Eigentümer werden, die sich 

von der Vorlage einen liberale-

ren Umgang bezüglich Umnut-

zungen nicht mehr benötigter 

Ställe und Scheunen aus-

serhalb der Bauzone erhoffen. 

Wegen der erwähnten Bedin-

gung der «Verbesserung der 

Gesamtsituation im betreffen-

den Gebiet» dürfte der Bundes-

rat einen Richtplan, der z. B. 

Stallumnutzungen zu Ferien-

zwecken erlaubt, erfahrungs-

gemäss nicht oder nur zum Preis 

weitreichender und in aller Re-

gel faktisch unmöglicher Kom-

pensationsmassnahmen ge-

nehmigen.  

Stabilisierung des Gebäudebe-

standes 

Mit Rücksicht auf die Land-

schaftsinitiative ist in den Kata-

log der Planungsziele von Art. 1 

RPG neu ein Stabilisierungsziel 

aufgenommen worden, mit 

welchem die Anzahl der aus-

serhalb der Bauzone bestehen-

den Gebäude sowie die von 

diesen Gebäuden bean-

spruchte Bodenfläche stabili-

siert werden sollen (Art. 1 Abs. 2 

lit. bter und bquater). Die Kantone 

müssen innert fünf Jahren in ihre 

Richtpläne ein Gesamtkonzept 

für die Erreichung des Stabilisie-

rungsziels aufnehmen und dem 

Bundesrat zur Genehmigung 

einreichen (Art. 8d Abs. 1). Tun 

sie dies nicht, drohen in zweifa-

cher Hinsicht Sanktionen als 

Druckmittel: Solange keine 

Richtplanung im Bereich Stabili-

sierung vorliegt, wird der Bun-

desrat keine Richtplanände-

rung des betreffenden Kantons 

zur Einführung des «Planungs-

ansatzes» genehmigen (Art. 

38b), und im betreffenden Kan-

ton würde jede neue Nutzung 

ausserhalb der Bauzone kom-

pensationspflichtig (Art. 38b 

Abs. 3).  

Abbruchprämie als Beitrag zur 

Erreichung des Stabilisierungs-

ziels 

Zur Unterstützung des Stabili-

sierungsziels sieht Art. 5a des re-

vidierten Gesetzes eine Ab-

bruchprämie zur Förderung des 

freiwilligen Gebäudeabbruchs 

ausserhalb der Bauzone vor. 

Anrechenbar sind nur die rei-

nen Abbruchkosten (also keine 

Entsorgungskosten). Im Falle ei-

nes Abbruchs von effektiv noch 

landwirtschaftlich oder touris-

tisch genutzten Bauten wird die 

Abbruchprämie selbst dann 

entrichtet, wenn danach ein Er-

satzbau entsteht.  
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Art. 5a Abs. 2 bestimmt, dass 

die Prämie primär mit Erträgen 

aus der Mehrwertabgabe nach 

Art. 5 RPG finanziert wird. Dies, 

obschon Art. 5 Abs. 1ter vorsieht, 

dass Erträge aus der Mehr-

wertabgabe zur Finanzierung 

von Entschädigungen bei Aus-

zonungen, welche die Schwelle 

einer materiellen Enteignung 

erreichen, zu verwenden seien. 

Man darf gespannt sein, wie 

die kantonalen Gesetzgeber 

diesen Konflikt lösen werden. 

Kaum Korrekturen am heutigen 

strengen Regime von Art. 24 ff. 

Die RPG-2-Revision hat das 

heutige, bekannte und kompli-

zierte Bewilligungsregime von 

Art. 24ff. RPG im Grossen und 

Ganzen unangetastet belas-

sen. Mit dem Planungs- und 

Kompensationsansatz hat man 

quasi einer bestehenden kom-

plizierten Regelung eine wei-

tere komplizierte Regelung auf-

gepfropft. Das ursprünglich pro-

pagierte Ziel einer Vereinfa-

chung der Bauregeln aus-

serhalb der Bauzone ist weit 

verfehlt worden.  

Eine für Graubünden nicht 

uninteressante Anpassung am 

heutigen Ausnahmebewilli-

gungsregime sei hier noch spe-

ziell erwähnt: Art. 37a erhält ei-

nen zusätzlichen Absatz, mit 

welchem Restaurants und Be-

herbergungsbetrieben im Ver-

gleich zu sonstigen Gewerbe-

betrieben weitergehende Privi-

legien gewährt werden (Ab-

bruch/Wiederaufbau; Erweite-

rungsmass von 100 m2 nicht 

mehr starr; zusätzliche betriebli-

che Erweiterungen, wenn an-

dernorts in der gleichen Gelän-

dekammer Hotels oder Restau-

rants beseitigt werden). 

Dieser neue Absatz 2 von 

Art. 37a RPG dürfte als lex Fide-

riser Heuberge in die Kommen-

tare eingehen.   

Bei illegaler Bautätigkeit kommt 

dem Kanton neu eine aktivere 

Rolle zu 

Gemäss kantonalem Raum-

planungsgesetz ist es Aufgabe 

der Gemeinden, bei unbewillig-

ten Bautätigkeiten ausserhalb 

der Bauzonen einzuschreiten. 

Mit der RPG-2-Revision ist diese 

Pflicht neu von einer kantona-

len Behörde wahrzunehmen 

(Art. 25 Abs. 3). Diese hat neu, 

sobald illegale Bauten oder 

Nutzungen festgestellt worden 

sind, sicherzustellen, dass die 

Nutzungen «sofort untersagt 

und unterbunden werden», 

also bereits für die Dauer des 

Wiederherstellungsverfahrens. 

Im Weiteren kann neu nur noch 

die kantonale Behörde allfäl-

lige Duldungsverfügungen er-

lassen (Art. 25 Abs. 4). RPG 2 

sieht im Übrigen neu ausdrück-

lich vor, dass die Berechtigung 

zum Einschreiten bei illegalen 

Bautätigkeiten grundsätzlich 

nach 30 Jahren verjährt (Art. 25 

Abs. 4).  

Beseitigungssauflage fallenge-

lassen 

Nach früheren RPG-2-Ent-

würfen hätten sämtliche Aus-

nahmebewilligungen aus-

serhalb der Bauzone mit der 

Auflage verknüpft werden müs-

sen, dass die bewilligte Baute  

oder Anlage wieder abzubre-

chen sei, wenn die bewilligte 

Nutzung dahinfällt und für die 

Baute keine neue zonenkon-

forme oder standortgebun-

dene Nutzung bewilligt werden 

kann. 

Auf einen solchen Beseiti-

gungsrevers ist in der vorliegen-

den Endfassung verzichtet wor-

den. 
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NEUES AUS DER RECHTSETZUNG 

Unklarheit bei der Mehrwertabgabe beseitigt 

von  MLaw Flavio Decurtins

Im Rahmen der am 1. April 

2019 in Kraft getretenen Teilrevi-

sion des kantonalen Raumpla-

nungsgesetzes (KRG) wurde im 

Kanton Graubünden in Befol-

gung des Gesetzgebungsauf-

trags von Art. 5 des eidgenössi-

schen Raumplanungsgesetzes 

(RPG) das Instrument der Mehr-

wertabgabe auf kantonaler 

Ebene eingeführt (Art. 19i-19w 

KRG). Grundeigentümerinnen 

und Grundeigentümer, deren 

Grundstücke als Folge einer im 

Rahmen der Ortsplanung fest-

gelegten Planungsmassnahme 

einen Mehrwert erlangen, ha-

ben demnach eine Mehr-

wertabgabe zu bezahlen. 

Gemäss Art. 19i KRG sind nur 

Einzonungen, also die Zuwei-

sung von Land von einer Nicht-

bauzone in eine Bauzone, zwin-

gend mehrwertabgabepflich-

tige Planungsmassnahmen 

(Art. 19j Abs. 1 KRG). Bezüglich 

Um- und Aufzonungen über-

lässt es das KRG gemäss der 

Kann-Vorschrift von Art. 19j Abs. 

2 KRG demgegenüber den Ge-

meinden, ob sie solche via 

kommunalem Baugesetz auf ih-

rem Gemeindegebiet der 

Mehrwertabgabe unterstellen 

wollen oder nicht, dies in Über-

einstimmung mit den meisten 

anderen Kantonen 

Von dieser Möglichkeit ha-

ben inzwischen einzelne Ge-

meinde Gebrauch gemacht 

und im Baugesetz auch Um- 

und Aufzonungen der Mehr-

wertabgabepflicht unterstellt. 

Das Musterbaugesetz des Kan-

tons enthält einen entspre-

chenden Musterartikel. Andere 

Gemeinden haben im Rahmen 

ihrer Ortsplanungen davon be-

wusst abgesehen und wollen 

eine Mehrwertabgabe nur bei 

Einzonungen erheben. 

In einem neueren Bundes-

gerichtsurteil (Fall Meikirch, BGE 

1C_233/2021 vom 5. April 2022) 

ist das Bundesgericht in akribi-

scher Auslegung des überge-

ordneten Artikels 5 RPG zum 

schweizweit überraschenden 

Schluss gelangt, dass die Erhe-

bung einer Mehrwertabgabe 

nicht nur bei Einzonungen, son-

dern auch bei Um- und Aufzo-

nungen zwingend sei. Wenn ein 

Kanton seinen Gemeinden 

diesbezüglich die Wahl lasse 

(wie z. B. Graubünden und die 

meisten anderen Kantone)  

oder es ihnen gar untersage 

(wie z. B. Baselland), bei Um- 

und Aufzonungen eine Mehr-

wertabgabe zu erheben, 

komme dieser dem Gesetzge-

bungsauftrag von Art. 5 RPG 

nicht nach und verletze somit 

Bundesrecht. 

Dieses bundesgerichtliche 

Urteil hat bei den Gemeinden 

als Trägerinnen der Ortspla-

nung –nicht nur im Kanton 

Graubünden – zu erheblichen 

Unsicherheiten und viel Unver-

ständnis geführt. Bemerkens-

werterweise hat der Bundesge-

setzgeber deshalb sofort inter-

veniert und für klare Verhält-

nisse gesorgt. Im Rahmen einer 

RPG-Teilrevision hat das Bun-

desparlament mit Schlussab-

stimmung vom 29. September 

2023 den Art. 5 RPG dahinge-

hend präzisiert, dass es über die 

(aus Sicht des Bundes) abga-

bepflichtigen Abgabetatbe-

stände keine zwei Meinungen 

mehr geben kann. 

Bezogen auf den Kanton 

Graubünden hat die gesetzge-

berische Klarstellung des Bun-

desparlaments zur Folge, dass 

der Art. 19j KRG nach wie vor 

entsprechend seinem Wortlaut 

und dem Willen des Grossen 

Rates angewendet werden 

kann: Abgabepflicht bei Einzo-

nungen; fakultative Einführung 

einer Abgabepflicht bei Um- 

und Aufzonungen durch die 

Gemeinden. 
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NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG 

Recht auf Einsichtnahme in Baugesuchunterlagen 

von  MLaw Angela Casanova

In seinem Urteil U 22 75 vom 

12. September 2023 hat sich 

das Verwaltungsgericht des 

Kantons Graubünden mit der 

Frage des nachträglichen Ein-

sichtsrechts in Baugesuchakten 

auseinandergesetzt.  

Das Verwaltungsgericht 

stellte zunächst fest, dass es sich 

bei Bauplänen um personen-

bezogene Daten handle, die 

grundsätzlich vor jeglicher Da-

tenbearbeitung und damit 

auch vor der Weitergabe an 

Dritte oder die Öffentlichkeit zu 

schützen sind. Weiter erwog es, 

dass ein Gesuch um Aktenein-

sicht auch ausserhalb eines 

Baubewilligungsverfahrens 

durchaus zulässig sei. 

Das heisst, dass Dritte, selbst 

wenn sie nicht Parteistellung in-

nehatten, sowie erst recht die 

Parteien, auch nach dem 

rechtskräftigen Abschluss des 

Verfahrens berechtigt sein kön-

nen, Akteneinsicht zu verlan-

gen. Dies beispielsweise zur Ab-

klärung, ob die erstellte Baute 

tatsächlich mit den bewilligten 

Plänen übereinstimmt. Voraus-

setzung ist laut Verwaltungsge-

richt die Geltendmachung ei-

nes schutzwürdigen Interesses 

an der Einsicht in die Bauakten, 

wobei keine allzu hohen Anfor-

derungen gestellt werden dür-

fen. Eine besondere Sachnähe 

reicht in der Regel aus. Die Ge-

meinde hat letztlich eine Inte-

ressenabwägung zwischen 

dem Akteneinsichtsrecht und 

dem Geheimhaltungsinteresse 

des Bauherrn vorzunehmen. 

Dabei sind allfällige Ansprüche 

auf Information aufgrund des 

Öffentlichkeitsgesetzes zu be-

achten.  

Das Öffentlichkeitsgesetz ist 

nach Massgabe des kommu-

nalen Rechts anwendbar. Im 

erwähnten Fall verfügte die 

Gemeinde über ein Öffentlich-

keitsgesetz, welches den 

Grundsatz statuierte, dass jede 

Person das Recht auf Zugang 

zu amtlichen Dokumenten hat, 

die sich im Besitz der Gemeinde 

befinden bzw. von ihr erstellt 

wurden. Der Zugang kann ge-

mäss diesem kommunalen Ge-

setz indes eingeschränkt, auf-

geschoben oder verweigert 

werden, wenn überwiegende 

öffentliche oder private Interes-

sen entgegenstehen oder 

wenn übergeordnetes Recht  

oder ein anderer Gemeindeer-

lass abweichende Zugangsvo-

raussetzungen vorsehen. Das 

Verwaltungsgericht betonte, 

dass der Zugang zu amtlichen 

Dokumenten unter Geltung des 

Öffentlichkeitsprinzips nur als ul-

tima ratio absolut und vollstän-

dig verweigert werden dürfe. 

Als mildere Massnahme im 

Sinne des Verhältnismässigkeits-

prinzips sei die Akteneinsicht 

dahingehend einzuschränken, 

dass der wesentliche Inhalt ei-

nes Aktenstücks nur insoweit 

mitgeteilt werde, als dies ohne 

Verletzung der schützenswer-

ten Interessen möglich sei. Na-

mentlich sei die Anonymisie-

rung bzw. das Schwärzen von 

bestimmten Passagen zu prü-

fen. 

In seinem Entscheid stellte 

das Verwaltungsgericht fest, 

dass ein Geheimhaltungsinte-

resse betreffend Baugesuchun-

terlagen, die während des Bau-

bewilligungsverfahrens öffent-

lich aufgelegen haben, nur sel-

ten gegeben sei. Mit der öffent-

lichen Auflage seien die Akten 

einem unbestimmten Perso-

nenkreis bereits zugänglich ge-

macht worden. Anders ver-

halte es sich bei Baugesuchak-

ten, die Hinweise über die Ver-

hältnisse der Eigentümer (Perso-
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nendaten) enthalten. Aus die-

sem Grund sei der betreffen-

den Person vor der Gewährung 

des Akteneinsichtsrechts die 

Möglichkeit zur Stellungnahme 

einzuräumen.  

Zusammenfassend kann da-

mit festgehalten werden, dass 

ein Akteneinsichtsgesuch 

pflichtgemäss geprüft werden 

muss und die Interessen des 

Bauherrn und des Dritten ge-

geneinander abzuwägen sind.  

Dem Akteneinsichtsgesuch 

kann durch direkte Einsicht-

nahme vor Ort, durch Zustel-

lung von Kopien oder durch 

Auskunftserteilung entsprochen 

werden.  

 

Urteil des VGer vom 12. Sep-

tember 2023 (U 22 75) 
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M.A. HSG Patricia Pleisch, 

Substitutin  

 

 

Seit Sommer 2023 ist M.A. 

HSG Patricia Pleisch in unse-

rer Kanzlei als Substitutin tä-

tig. Sie studierte Law and 

Economics an der Universi-

tät St. Gallen und arbeitete 

zuvor unter anderem am 

Bundesverwaltungsgericht 

sowie am Regionalgericht 

Prättigau/Davos. 

 

MLaw Angela Casanova, 

Substitutin  

 

 

Ebenfalls seit Sommer 2023 

ist MLaw Angela Casanova 

als Substitution bei Caviezel 

Partner tätig. Sie schloss ihr 

Studium an der Universität 

Luzern ab und arbeitete zu-

vor unter anderem beim 

Verwaltungsgericht des 

Kantons Graubünden und in 

einer Züricher Wirtschafts-

kanzlei. 
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www.cav iezelpartner .ch 
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Haftung für seinen Inhalt wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Rechtsanwältinnen und Rechts-
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